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Bebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“  

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) 
BauGB / Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

Ihre Mail vom 15.11.2023 mit der Bitte um Stellungnahme 

Unsere Mail vom 20.12.2023 mit der Bitte u Fristverlängerung bis zum 18.01.2024  

 

Zum Bebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“ der Stadt Dillingen nehmen wir 
aus fachtechnischer Sicht unseres Hauses wie folgt Stellung und bitten, die aufgeführten Hinweise und 
Anmerkungen zu berücksichtigen. 
 
Natur- und Artenschutz 
 
Die zum vorliegenden Projekte eingereichten Unterlagen beschreiben sehr ausführlich die planungsrecht-
lichen und konzeptionellen Grundlagen der bauleitplanerischen Steuerung des Projektgebiets, die aus ei-
ner Neu-Aufstellung eines Bebauungsplans auf Dillinger Gemarkung, einer korrespondierenden Änderung 
des auf Saarlouiser Gemarkung bestehenden Bebauungsplans sowie der parallelen Teiländerungen der 
entsprechenden Flächennutzungspläne besteht. Da sich die Stellungnahme des LUA, FB 3.1 materiell-
rechtlich auf das gemeindeübergreifende Plangebiet östlich der bestehenden Anlagen der Dillinger Hütte 
bezieht, sind auch die nachfolgenden Äußerungen hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung auf beide Gemeindeteile bezogen. Mit Blick auf das hier betrachtete Stadtgebiet Dillingen 
bezieht sich die Stellungnahme auf beide planerischen Ebenen (BBP und TÄ FNP). 
 
Damit im Umweltbericht (als einem zentralem Bestandteil der Unterlagen zum B-Plan; die in den vorge-
legten Unterlagen verwendeten Begriffe „landschaftspflegerischer Fachbeitrag“, „artenschutzrechtlicher 
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Fachbeitrag“ oder auch „Grünkonzept“ sind fachliche Bestandteile der Umweltprüfung, die im Umwelt-
bericht als Dokument integriert sein sollten) auch eine sachgerechte Ermittlung der voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen durch die Gemeinde als Trägerin der Planungshoheit durchgeführt wer-
den kann, sollte ein klar definiertes Untersuchungsdesign ergänzt und daraus eine planerische Konzeption 
zur Bewältigung der durch die Bauleitplanung vorbereiteten naturschutzfachlichen Betroffenheiten abge-
leitet werden.  
 
Da ein großer Teil des Geltungsbereichs des B-Plans Gegenstand einer vorhabensbedingt bereits erfolgten 
Waldumwandlung nach § 8 LWaldG war, ist der größte Teil der für den maßgeblichen Eingriff (Rodung der 
bestehenden Waldfläche) relevanten Schutzgüter (wertgebende bzw. planungsrelevante Tiere, Pflanzen, 
Naturhaushalt im Allgemeinen) auch im Rahmen des hierfür erstellten Fachbeitrags betrachtet und be-
wertet worden. Richtigerweise wird daher im Umweltbericht der Umfang der Umweltprüfung inkl. erfor-
derlicher Konfliktbewältigungsmaßnahmen auf die durch die geplanten Festsetzungen im Rahmen der 
Bauleitplanung noch verbleibenden (nicht im Rahmen des vorgelagerten Waldumwandlungsverfahrens 
bereits abgehandelten) Betroffenheiten (Arten, Biotope, Lebensstätten) fokussiert.  
 
In diesem Zusammenhang sind konkret folgende Hinweise zu geben: 
 
1. Die in Kapitel 4.2.2 (Schutzgut Tiere / „Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der 

Planung“) sollten die hier nur allgemein erwähnten Arten bzw. Artengruppen konkret benannt wer-
den, Untersuchungsumfänge (Begehungen) für die planungsrelevanten Arten sowie spezifische Kon-
fliktbewältigungsmaßnahmen (ggf. – soweit erforderlich – vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.d. 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG, populationsstützende Maßnahmen etc.) formuliert werden. Aus hiesiger Sicht 
sind insbesondere folgende Tiergruppen betroffen: 

 
- Mauereidechse (Podarcis muralis): diese ist insbesondere auch im westlichen, bereits vollversie-

gelten und durch die DH genutzten Lagerflächen betroffen; hier sind geeignete Maßnahmen zur 
Vergrämung oder ggf. Umsiedlung im Rahmen der eigentlichen Planverwirklichung vorzusehen, 
die bereits bauleitplanerisch (z.B. durch Festsetzung und längerfristige Vorbereitung von Ersatz-
flächen) vorgeplant werden können und sollten. 

 
- auf den östlichen versiegelten und sich im Sommer auch schnell erwärmenden Flächen die blau-

flügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) [als Teil des Naturhaushalts] und die i.S.d. § 7 
Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte blauflüglige Sandschrecke Sphingonotus caerulans 
mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen.  

 
2. Die im Nordwesten innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans noch verbleibenden Waldstrukturen 

sind hinsichtlich ihrer typischen Fauna (Vögel, Fledermäuse, ggf. Haselmaus) zu betrachten, soweit 
sie im Rahmen der Planverwirklichung dem Risiko eines der in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten 
Zugriffsverbote unterliegen können (z.B. auch temporäre Störungen des Brutgeschehens während 
Bauphasen etc.). Was den Verlust an Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten für entsprechende Arten 
anbetrifft, wären diese betrachtungsrelevant, soweit sie nicht Teil der entlang der Prims sowie süd-
östlich ausgreifenden festgesetzten und damit nicht durch bauliche Komponenten des Vorhabens in 
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Anspruch genommenen Grünfläche sind. Ggf. sind diese Bereiche auch durch geeignete Maßnahmen 
effizient vom Baugeschehen und damit verbundenen erheblichen Einwirkungen zu schützen.  

 
3. Die o.a. Aufführung von planungs- bzw. betrachtungsrelevanten Tiergruppen repräsentiert lediglich 

eine kursorische Auflistung und im Sinne einer umfassenden und den Anforderungen an die in An-
hang 1 BauGB näher definierten Inhalte entsprechenden Umweltprüfung gutachterlich zu ergänzen. 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass gerade bei längerem Brachfallen einer baureif 
gemachten Fläche sich auch temporäre Gewässerkörper bilden können bzw. die Fläche per se in ei-
nen ruderalisierten Zustand übergehen kann, was dann möglicherweise attraktive Habitatbedingun-
gen für wertgebende Amphibienarten, insbesondere solcher, die frühe Sukzessionsstadien bevorzu-
gen, hervorrufen kann. Insofern ist in solchen Fällen auch mit dem Einwandern von Arten wie der 
streng geschützten Wechselkröte (Bufotes viridis) zu rechnen. Solche, zwar eher der Verwirklichungs-
ebene zuzuordnenden, jedoch bereits jetzt in den Blick zu nehmenden Situationen, können auf bau-
leitplanerischer Ebene durch Festsetzung entsprechenden Maßnahmen und/oder Flächen frühzeitig 
einer geordneten Konfliktbewältigung zugeführt werden. 

 
4. Aus Sicht der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Stelle beim LUA (FB 3.1, Natur- u. 

Artenschutz) sollten bei der Umweltprüfung die entsprechenden Erfassungen und Maßnahmenpla-
nungen neben einer sektoralen Betrachtung der konkret zu ändernden Flächen-Funktionszuweisun-
gen um die naturschutzfachlichen Gegebenheiten in einem deutlich über den Geltungsbereich hin-
ausgehenden räumlichen Gesamtkontext (bebaute Gebiete, Vorhandensein von unbebauten Korri-
doren als grünen Verbundelementen, Habitatrequisiten für planungsrelevante Arten usw.), gerade 
auch im Lichte der östlich anschließend geplanten Umspannanlage Prims mit einhergehendem Wald-
verlust von 4.3 ha, ergänzt werden. Gerade aus Gründen des Biotopverbunds erscheint eine solche 
weiter ausgreifende räumliche Bezugsebene naturschutzfachlich sinnvoll.  

 
Für weitere fachliche Abstimmungen steht Ihnen Herr Dr. Markus Monzel (Tel: 0681 8500 – 1159) gerne 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
Wasser 

Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasserschutz 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb geplanter oder festgesetzter Wasserschutzgebiete sowie außerhalb 
eines gemäß LEP Umwelt ausgewiesenen Vorranggebietes für Grundwasserschutz. 

Aufgrund des zum Teil hoch anstehenden Grundwassers ist im Rahmen der Bauausführung damit zu rech-
nen, dass Eingriffe in das Grundwasser notwendig werden. Um die Folgen auf das Grundwasser zu untersu-
chen, wird in den weiteren Bebauungsplanverfahren ein Gutachten zum Thema Grundwasser erstellt. Hier-
bei ist insbesondere auf die erforderlichen Eingriffe in Grund- und Boden (Pfahlgründung) sowie die Versi-
ckerung des Niederschlagswassers einzugehen. Es ist sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung nicht eintritt und der Schutzzweck des Wasserschutzgebiets nicht gefährdet wird. 
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Diesbezüglich wurden bereits, wie im Vorentwurf des Umweltberichtes ausgeführt, Baugrunduntersuchun-
gen durchgeführt, diese wurden vorab angezeigt und unsererseits beschieden. Die Ergebnisse der im Sep-
tember 2023 begonnenen Phase II Untersuchungen liegen uns noch nicht vor. 

Darüber hinaus werden im Zuge der anschließenden Verfahren voraussichtlich weitere wasserrechtliche 
Erlaubnisse zu beantragen sein. Dies betrifft u.a. bauzeitliche Grundwasserhaltungen und Tiefgründungen. 

Bodenschutz und Geologie 

Auf die Altablagerung „Auf der Etter“ innerhalb des Geltungsbereiches sowie die anthropogene Überfor-
mung des Bodens durch die langjährige Nutzung durch die Dillinger Hütte wurde in Text und Plan hingewie-
sen. 

Auflagen zum nachsorgenden Bodenschutz werden im Waldumwandlungsbescheid geregelt. 

Gewässerschutz 

Die Planung des Vorhabens sieht die Einleitung von Abwasser in die Prims vor. Gemäß dem als Vorentwurf 
vorliegenden Umweltbericht sollen im Rahmen der Umweltprüfung die sich aus der Einleitung von Abwas-
ser ergebenden Auswirkungen auf die Prims im weiteren Verfahren in einem Fachbeitrag Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) hinsichtlich möglicher Verschlechterungen des chemischen bzw. ökologischen Zustands 
des Gewässers sowie hinsichtlich der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele ermittelt und bewertet werden. 
Gegen diese Vorgehensweise bestehen aus hiesiger Sicht keine Einwände. Die Maßstäbe der mit den Be-
wirtschaftungszielen nach § 27 WHG und der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) 
in nationales Recht umgesetzten WRRL sind grundsätzlich geeignet, die Auswirkungen der mit dem Vorha-
ben verbundenen Gewässerbenutzungen zu ermitteln und zu bewerten, sodass ein entsprechender Fach-
beitrag WRRL eine geeignete Grundlage für die Berücksichtigung der Belange des Gewässerschutzes gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB darstellt. 
 
Die Auswirkungen der vorgesehenen Entnahme von Wasser aus der Saar sowie der Einleitung von Rück-
spülwasser aus dem Betrieb der Entnahmestation in die Saar sollen gemäß dem Vorentwurf des Umwelt-
berichts im Rahmen der Umweltprüfung ebenfalls betrachtet und bewertet werden. Auf die Erstellung ei-
nes WRRL-Fachbeitrages soll dabei jedoch verzichtet werden, da sich das Erfordernis aus den aktuellen Er-
kenntnissen laut der Entwurfsfassung des Umweltberichts nicht ergibt. Gegen diese Vorgehensweise be-
stehen aus hiesiger Sicht keine grundsätzlichen Einwände, sofern – unabhängig davon, ob die Ergebnisse in 
einem separaten Fachbeitrag WRRL oder im Umweltbericht selbst dargelegt werden – bei der Bewertung 
der Auswirkungen die Maßstäbe der Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG und der OGewV berücksichtigt 
werden. 
 
Hinweis: 
In Abschnitt 4.5.1 (Seite 28) des Vorentwurfs des Umweltberichts heißt es, die Gewässerqualität der Prims 
sei gemäß der Klassifizierung der Wasserrahmenrichtlinie als „stark verschmutzt (Stufe III)“ zu beschreiben. 
Diese Einstufung entspricht jedoch nicht der Klassifizierung der WRRL. Nach der Wasserrahmenrichtlinie ist 
die Prims im Bereich des Vorhabens als stark veränderter Wasserkörper (HMWB) ausgewiesen; das ökolo-
gische Potenzial ist als mäßig und der chemische Zustand als nicht gut klassifiziert. 
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Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich grenzt an die Prims, ein Gewässer zweiter Ordnung. Die Prims ist gem. § 73 WHG als 
Gewässer mit signifikantem Hochwasserrisiko bewertet, für das gem. § 76 (2) WHG ein Überschwemmungs-
gebiet (ÜSG) für ein 100-jährliches Hochwasserereignis auszuweisen ist.  
Gem. aktuellen Hochwassergefahrenkarten befindet sich der Geltungsbereich in weiten Teilen innerhalb 
des Hochwasserrisikogebietes gem. § 78 b) WHG der Prims, d.h. die Fläche wird bei extremen Hochwasse-
rereignissen überstaut. Die Flächen entlang des Fordgrabens im Osten des Geltungsbereichs sowie die Ufer-
bereiche entlang der Prims befinden sich innerhalb des faktischen ÜSGs bzw. innerhalb des mit Verordnung 
vom 01.12.2000 festgesetzten ÜSGs der Prims. Diese Abschnitte liegen zwar innerhalb des Geltungsbe-
reichs des BBPs, werden aber als Grünfläche außerhalb der vorgesehenen Baufelder ausgewiesen. Es erfolgt 
daher lediglich eine Beurteilung der innerhalb der vorgesehenen Baufelder liegenden Flächen.  
 
Gem. § 78b (1) Nr. 1 WHG sind bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 
30 Abs. 1 und 2 oder nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebieten insbesondere der Schutz von Leben und 
Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des BauGB zu 
berücksichtigen.  
 
Die Lage innerhalb des Risikogebietes wurde in den Unterlagen zum BBP in ausreichendem Umfang darge-
stellt. Für die Dillinger Hütte besteht ein Hochwasserschutzkonzept bis HQ100, das auf die bei größeren 
Ereignissen betroffenen Flächen erweitert werden soll.  
 
Der Hochwasserschutz ist damit aus fachtechnischer Sicht hinreichend behandelt.  
 
Im Westen des Geltungsbereiches verläuft der sog. Fordgraben. Es handelt sich hierbei auf gesamter Länge 
nicht um ein Gewässer i.S.d. §1 (1) SWG, sondern lediglich um den Entwässerungsgraben der Ford-
werke/Supplier Park in die Prims.  
 
Lärmschutz 
 
Zu den in den Planunterlagen getroffenen Annahmen und noch zu erstellenden Gutachten gibt es aus Sicht 
der Luftreinhaltung und Lärmschutz keine Ergänzungen oder Anmerkungen. 
 
Da die einschlägigen Fachgutachten noch nicht vorliegen und keine sich daraus ergebenden Festsetzungen 
erfolgten, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehende Prüfung und Stellungnahme erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
elektr. gez. 
 
Edgar Weiß 
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Nachrichtlich per Email an: 
 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, 
Agrar und Verbraucherschutz 
Abteilung D 
Keplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
 
 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, 
Agrar und Verbraucherschutz 
Abteilung E 
Keplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
 
 
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
Abteilung OBB1 
Franz-Josef-Röder-Straße 21 
66119 Saarbrücken 
 
 
 
Vorstehende Durchschrift übersenden wir Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Im Auftrag 
 
elektr. gez.  
 
Edgar Weiß 
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Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion" sowie 
parallele Flächennutzungsteiländerung in der Stadt Dillingen, Stadtteile Dillingen 
und Diefflen 
Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Ihre Vorlage vom 15.11.2023; Az. PK23-043/ Kol/Be; hier eingegangen 17.11.2023 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kolter, 
 
die Planung umfasst Flächen im östlichen Geltungsbereich, die innerhalb eines landes-
planerisch festgelegten Vorranggebietes für Freiraumschutz (VFS) liegen und die einer 
anthropogenen Nutzung zugeführt werden sollen. Hierfür ist die Inanspruchnahme von 
Wald erforderlich. Da das Vorhaben damit im Widerspruch zu den Zielen der Raumord-
nung stünde und damit letztlich auch nicht realisierungsfähig wäre, hat das Ministerium 
für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verkehr mit Schreiben vom 31.07.2023 die Durch-
führung eines Zielabweichungsverfahrens beantragt. Mit Raumordnerischem Entscheid 
(Az.: OBB 11 – 2023/Na vom 29.09.2023) hat die Landesplanungsbehörde bestätigt, dass 
die beantragte Zielabweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten verträglich ist 
und die Grundzüge der Planung des LEP „Umwelt“ durch das Vorhaben nicht berührt wer-
den.  
 
In diesem Bereich stehen der Planung landesplanerische Ziele nicht entgegen.  
 

Abteilung OBB1: 
Landes- und Stadtentwicklung, 
Baufaufsicht und Wohnungswesen 
 
 
Bearbeitung: Fr. Becker 
Tel.: 0681 501 – 4234 
Fax: 0681 501 – 4601 
E-Mail: 
a.becker@innen.saarland.de 
Datum: 19. Dezember 2023 
Az.: OBB 11 - 390-2/23 Be 
        OBB 11 - 391-2/23 Be 
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Allerdings ist das Plangebiet im Bereich des festzusetzenden Sondergebiets ebenfalls von 
einem Vorranggebiet für Freiraumschutz betroffen, für den die v.g. Zielabweichung weder 
beantragt noch positiv beschieden wurde. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Dillingen mit Datum vom 21.12.2023 die Durchfüh-
rung eines Zielabweichungsverfahrens beantragt. Bis zum positiven Abschluss dieses 
Verfahrens bleibt die Frage der Übereinstimmung der Planung mit den derzeit gültigen 
Zielen der Raumordnung also offen.  
 
Im Hinblick auf die vorstehenden Aussagen bitte ich auch die Darlegungen in Begründung 
und Umweltbericht zu aktualisieren, zu korrigieren bzw. zu harmonisieren. Beiden Doku-
menten ist in diesem Zusammenhang zu entnehmen, dass das ZAV noch zu beantragen 
ist. Außerdem wird nicht deutlich, dass für die Waldinanspruchnahme im VFS bereits ein 
Verfahren positiv abgeschlossen wurde.  
 
Gleiches gilt auch für die Aussagen hinsichtlich der Erforderlichkeit der Durchführung ei-
nes Zielabweichungsverfahrens zu dem landesplanerisch festgelegten Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz (VH).  
 
Die Begründung führt auf S. 49 aus, dass im Bereich des ÜSG aufgrund der Festsetzung 
als Grünfläche keine Verbotstatbestände nach § 78 Abs.  1 WHG ausgelöst werden. Das 
v.g. VH „springt“ in seiner Ausdehnung sogar noch etwas weiter nach Osten zurück, so-
dass auch ohne Betrachtung der Maßstabsebene des LEP „Umwelt“ nach derzeitigem Pla-
nungs- und Kenntnisstand davon auszugehen ist, dass die Belange des Hochwasser-
schutzes nicht beeinträchtigt werden. Insofern ist auch das Erfordernis der Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens für den Geltungsbereich der vorliegenden Bauleitpla-
nung nicht gegeben. Die entsprechenden Passagen in Begründung und Umweltbericht 
sollten demnach redaktionell angepasst werden.  
 
Im Zuge der weiteren Planung und Konkretisierung der zulässigen Nutzungen im Bereich 
der Grünfläche bzw. der Maßnahme M1 ist darauf zu achten und nachzuweisen, dass die 
Belange des Hochwasserschutzes nicht beeinträchtigt werden 
 
Es wird von hier aufgrund der Projektkonfiguration nicht davon ausgegangen, dass bei der 
Festsetzung der Zulässigkeit von Tankstellen solche gemeint sind, die der Allgemeinheit 
zugänglich sind. Insofern wird die Herstellung eines eindeutigen Bezugs der Festsetzung 
zu dem geplanten Vorhaben, wie sie die weiteren Festsetzungen im Übrigen enthalten, in 
den Textfestsetzungen für sinnvoll erachtet.  
 
Die offensichtlich geplanten externen Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich des mit 
der Planung vorbereiteten Eingriffs bitte ich im Vorfeld weiterer Planungsschritte im Hin-
blick auf möglicherweise entgegenstehende Ziele der Raumordnung bilateral mit der Lan-
desplanungsbehörde abzustimmen.  
 
Eine Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung ist im weiteren Verfahren erforderlich.  
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Becker 
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Dortmund, 04. Dezember 2023 
 
 
Bebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“  
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung 
mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
1. 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Saarwellingen – Diefflen,  

Bl. 2478 (Maste 2 bis 3) 
2. 110-/220-kV-Höchstspannungsfreileitung Saarwellingen – Dillin-
 ger Hüttenwerke, Bl. 2451 (Maste 68/Bl. 2340 bis 4) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 76 „Sondergebiet 
CO2-arme Stahlproduktion“ verlaufen in Schutzstreifen die im Betreff ge-
nannten Höchstspannungsfreileitungen von Amprion. 
 
Die Leitungsführungen mit Leitungsmittellinien, Maststandorten und 
Schutzstreifengrenzen haben wir in die eingereichte Festsetzungskarte 
im Maßstab 1 : 2000 vom 30.10.2023 eingetragen. Wir weisen in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitun-
gen ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung des Genehmigungs- und Bebauungsplan-
verfahrens „Dillinger Hütte“ haben wir an die SHS Stahlholding Saar 
GmbH & Co. KG eine Stellungnahme abgegeben, in der wir auf die Be-
lange der Höchstspannungsfreileitungen hingewiesen haben. Wie wir 
der Festsetzungskarte entnehmen können, wurden diese Vorgaben für 
das Sondergebiet SO 2 berücksichtigt. 

Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
 

FIRU mbH 
Bahnhofsstraße 22 
67655 Kaiserslautern 
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Unsere Zustimmung zu dem o. g. Bebauungsplan können wir in Aus-
sicht stellen, wenn die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden: 
 

 Die Höchstspannungsfreileitungen werden mit Leitungsmittelli-
nien, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen nachrichtlich im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 
 Die Flächen in den Schutzstreifen der Leitungen im Sondergebiet 

(SO) werden mit einer Bauhöhe von maximal 10,0 m über EOK 
(maximal 195,5 m über NHN) ausgewiesen. 
 

 Die Gebäude müssen eine Bedachung nach DIN 4102 „Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen“, Teil 7 erhalten. Glasdä-
cher und Dachterrassen sind nicht zulässig. 
 

 Die Höchstspannungsmaste müssen in einem Umkreis von 20 m 
Radius um die Eckstiele von jeglicher Bebauung freigehalten 
werden. Dieser Bereich kann teilweise als Parkplatz oder Stell-
platzfläche genutzt werden. Bei solch einer Nutzung kann in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Leitungsbezirk ein kostenpflichti-
ger Anfahrschutz für die Masten erforderlich werden. 

 
 Im Textteil des Bebauungsplanes wird folgender Hinweis aufge-

nommen: „Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhaben in den Schutzstreifen der Leitungen 
bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauun-
terlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben 
in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme 
bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstücksei-
gentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen be-
dürfen der Zustimmung durch die Amprion GmbH.“ 

 
Wir bitten Sie, unsere v. g. Auflagen in den Bebauungsplan zu überneh-
men und uns weiter am Verfahren zu beteiligen. 
 
Ferner gehen wir davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungs-
leitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 
Wie bereits in den Bebauungsplanunterlagen aufgeführt, plant Amprion 
östlich des Sondergebietes die Errichtung einer Umspannanlage. Zur 
Versorgung dieser Umspannanlage plant Amprion eine neue 380-kV-
Höchstspannungsfreileitung. Nach aktueller Planung wird diese Leitung 
die im Betreff unter 2. genannte Leitungen im vorhandenen Trassen-
raum ersetzen. 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Amprion GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anlage: 
Festsetzungskarte 
 
Verteiler: 
Bl. 2478 
Bl. 2451 
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Information zum Datenschutz 
nach Art. 13 und 14 DSGVO 
 
Datenschutz ist uns wichtig. Mit den nachfolgenden Hin-
weisen möchten wir Sie über die Nutzung Ihrer Daten bei 
der Amprion GmbH informieren. 
 
1. Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die  
 
Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 
E-Mail: datenschutz@amprion.net 
Fax: +49 231 5849 11139 
 
2. Datenschutzbeauftragter 
Der Datenschutzbeauftragte der Amprion GmbH 
c/o migosens GmbH 
Wiesenstr. 35 
45473 Mülheim an der Ruhr 
E-Mail: dsb-amprion@migosens.net 
Tel: +49 (0) 208-99395110 
Fax: +49 (0) 208-99395119 
 
3. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten 
Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber plant, baut 
und betreibt Amprion Übertragungsnetze im Strombe-
reich zur Erfüllung der gesetzlichen Aufträge zum Netz-
ausbau und Netzbetrieb. Wir erheben und verwenden 
Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit 
dies zur Erfüllung unserer geschäftlichen Aufgaben erfor-
derlich ist. Die personenbezogenen Daten sind z. B. in 
folgende Kategorien einzuordnen:  
    

Datenkategorie Beispiel 
Personen-
stammdaten 

Anrede, Name, Titel und Geburtsda-
tum 

Kommunikati-
ons- und Kon-
taktdaten 

E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Adresse 

Vertrags-
partnerdaten 

Firma, Branche, Position,  
Ansprechpartner 

Vertragsstamm-
daten 

Vertragsnummer, Vertragsbeginn/-
ende, Vertragstyp, Stand des Ver-
trags 

Zahlungsver-
kehrsdaten 

Konto-/Kreditkarten-Nummer, IBAN, 
Verwendungszweck, Transaktions-
daten 

Sonstige Daten Flurstückdaten 

 
4. Quellen personenbezogener Daten 
Quellen personenbezogener Daten können z. B. kom-
merzielle Datenportale (Datendienste von Dienstleistern), 
Flurbereinigungsbehörden, Katasterämter, Meldeämter, 
Steuerämter und Grundbuchämter sein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rechtsgrundlagen für die Zwecke der Datenverar-
beitung 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt für 
eine zulässige Datenverarbeitung stets eine Rechts-
grundlage. Folgende Rechtsgrundlagen sind für unsere 
Verarbeitungszwecke zu beachten: 
 

Verarbeitungs-
zwecke 
(Beispielhafte Auflistung 
der Zwecke) 

Rechtsgrundlage 

Einwilligung in zustim-
mungspflichtige Coo-
kies 

Einwilligung: 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 

Verträge werden für 
die Vertragsdurchfüh-
rung archiviert 

Erfüllung eines Vertrages o-
der Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen:  
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten 
im Zusammenhang 
mit unserem Projekt-
geschäft 

Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung: 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO 

Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten 
im Kontext der Stake-
holderkommunikation 

Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Inte-
ressen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforder-
lich: 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 

Verarbeitung von Da-
ten zur politischen 
Meinung, wie etwa der 
Parteizugehörigkeit 

Verarbeitung besonderer Ka-
tegorien personenbezogener 
Daten: 
Die Amprion GmbH verarbei-
tet grds. keine besonderen 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 DSGVO. Sofern dies 
jedoch im Einzelfall erforder-
lich ist, erfolgt die Verarbei-
tung ausschließlich unter Be-
rücksichtigung von Art. 9 Abs. 
2 DSGVO. 

 
6. Empfänger personenbezogener Daten 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen 
Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur Erfüllung der 
oben genannten Zwecke benötigen. Das gilt auch für von 
uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Per-
sonenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur 
übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke er-
forderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Auf-
tragsverarbeiter werden nach den Vorgaben des Art. 28 
DSGVO eingebunden. 
Empfänger der personenbezogenen Daten können z. B. 
Planungs- und Ingenieurbüros, Sachverständige, Baufir-
men, Behörden, Gerichte, Notariate und Netzbetreiber 
sein. 
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7. Übermittlung in ein Drittland 
Personenbezogene Daten werden nach den Vorgaben 
des Kapitel 5 DSGVO und nur dann in Länder außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums oder an eine inter-
nationale Organisation weitergeleitet, wenn dies zur Er-
füllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen notwendig ist, die Übermittlung ge-
setzlich vorgeschrieben ist oder uns eine Einwilligung von 
Ihnen vorliegt. 
 
8. Dauer der Datenspeicherung 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung 
kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unions-
rechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vor-
schriften, denen wir als Verantwortliche unterliegen, vor-
gesehen wurde. Eine Löschung der Daten erfolgt auch 
dann, wenn eine durch die genannten Normen vorge-
schriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine 
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung be-
steht. 
 
9. Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, Löschung, Wider-
spruch und Widerruf der Einwilligung 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie ge-
speicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft 
und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung zu. 
Sie können Berichtigung oder Löschung bzw. Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, sofern die 
Daten sachlich falsch sind oder deren Verarbeitung nicht 
(mehr) zulässig ist. Eine Einschränkung der Verarbeitung 
kann Ihnen auch dann zustehen, wenn die Amprion 
GmbH die Daten zwar nicht mehr benötigt, Sie diese Da-
ten allerdings zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Sollten wir 
Ihre Daten auf Grundlage einer Interessenabwägung ver-
arbeiten, haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung. Sie haben das Recht, Ihre datenschutz-
rechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung nicht berührt. 
Ebenso haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte nutzen Sie bitte die 
unter Nr. 12 genannten Kontaktdaten.

 
 
 
 
 
 
 
10. Bestehen eines Beschwerderechts gegenüber ei-
ner Aufsichtsbehörde  
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtli-
chen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-
ßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO verstößt. 
 
11. Kontaktinformation für den Fall einer Beschwerde 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
 
12. Kontaktinformation der Amprion GmbH 
Sie können uns per E-Mail, Fax oder Brief an folgende 
Kontaktdaten hierzu ansprechen: 
 
Amprion GmbH 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 
E-Mail datenschutz@amprion.net 
Fax: +49 231 5849 11139 
 
13. Erforderlichkeit der Bereitstellung personenbe-
zogener Daten 
Es existieren weder gesetzliche noch vertragliche Vorga-
ben in Bezug auf die Bereitstellung personenbezogener 
Daten zur Vertragsbegründung, -durchführung und -erfül-
lung sowie in Bezug auf die Erfüllung vorvertraglicher 
Maßnahmen. Damit besteht für Sie keine Verpflichtung 
zur Bereitstellung personenbezogener Daten. Es ist je-
doch zu beachten, dass die Angaben für vorvertragliche 
Maßnahmen sowie für die Entscheidung über einen Ver-
tragsschluss und dessen Durchführung notwendig sind. 
Es können ggf. keine Entscheidungen über vertragliche 
Maßnahmen getroffen werden, sofern keine Bereitstel-
lung personenbezogener Daten erfolgt. Wir raten Ihnen, 
nur solche Angaben zu personenbezogenen Daten zu 
machen, die für vorvertragliche Maßnahmen, den Ver-
tragsschluss und dessen Durchführung notwendig sind. 
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Dieses Schreiben ist keine Arbeitsgenehmigung! 

Für alle Arbeiten im Schutzstreifenbereich unserer Versorgungsanlagen ist 

rechtzeitig vor Baubeginn eine Einweisung einzuholen! 

 

 

 

Stellungnahme zu Ihrer Anfrage: 

Stadt Dillingen/Saar: 

1. Bebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“ 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 

2 BauGB; Bitte um Angaben im Rahmen des Umweltscopings 

Sparte Betroffene Versorgungsanlagen Schutzstreifen 

GAS ENSDORF - MERZIG DN 500 8 m 
GAS FM-Kabel Creos 2 m 
GAS NIPPON GASES FL118 DN 250 6 m 
GAS VÖLKLINGEN – METTLACH, DN 250 (stillgelegt)  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Verfahren, zu dem wir wie folgt Stellung nehmen: 
 

Ihre Maßnahme tangiert die oben genannten Leitungen und Anlagen unseres Unterneh-

mens. Diese sind durch einen definierten Schutzstreifen gesichert. Die Gesamtbreite des 

jeweiligen Schutzstreifens ist obenstehender Auflistung zu entnehmen. Die Außengrenzen 

des Schutzstreifens werden bestimmt durch die Lage der jeweiligen Leitung, deren Achse 

grundsätzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens liegt. Der Verlauf der Leitungen ist in 

den beigefügten Planunterlagen dargestellt.  

Homburg, 15.12.2023 

Creos Deutschland GmbH  Am Zunderbaum 9  66424 Homburg 

 
FIRU mbH 
Bahnhofstraße 22 
67655 Kaiserslautern 
 
per E-Mail: 
beteiligung1@firu-mbh.de 

 



Seite 2 von 4 

 

Im angefragten Bereich befindet sich eine Leitung der Nippon Gases Deutschland GmbH 

(NGD). Diese wird durch unser Unternehmen betreut. Hierzu erhalten Sie eine separate 

Stellungnahme. 

 

Bezüglich notwendiger Sicherungs- bzw. Änderungsmaßnahmen und technischer 

Ausführungen an unseren Anlagen der Sparte Gas bitten wir Sie die folgenden Hinweise 

zu beachten: 

 

 Bei Ihrer Planung und Bauausführung beachten Sie bitte die beiliegende 

„Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen“ der Creos Deutschland 

GmbH in der jeweilig gültigen Fassung. Bei allen Tätigkeiten ist immer der sichere 

und störungsfreie Betrieb unserer Anlagen zu gewährleisten.  

 

 Im Bereich des Schutzstreifens unserer Gashochdruckleitungen sind 

Baumaßnahmen grundsätzlich nicht zulässig. Bei Kreuzungen und 

Parallelführungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baubeginn eine 

detaillierte technische Abstimmung mit uns vorzunehmen.  

 

 Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine 

Gefährdung auf der Baustelle auszuschließen, im Schutzstreifenbereich der 

Gashochdruckleitungen Arbeiten nur nach vorheriger Einweisung durch einen 

Beauftragten der Creos Deutschland GmbH ausgeführt werden dürfen. 

 

 Für die Dauer des Bestehens unserer Anlagen dürfen im Bereich des 

Schutzstreifens keine Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen 

vorgenommen werden, die den Bestand, den Betrieb und die Unterhaltung der 

Anlagen beeinträchtigen oder gefährden. 

 

 Die Lagerung von Material und Aushub innerhalb des Schutzstreifens bedarf der 

vorherigen Zustimmung. Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifens mit 

schweren Fahrzeugen ist im Vorfeld mit dem Beauftragten der Creos Deutschland 

GmbH abzustimmen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu 

treffen. Die Aufstellung von Krananlagen und anderen schweren Geräten muss 

grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens erfolgen. 

 

 Achtung: Unsere Gashochdruckleitungen und mit ihr verbundene 

metallische Anlagen können auf Grund von Hochspannungsbeeinflussung 

durch Leitungen Dritter unter elektrischer Spannung stehen. Es besteht die 

Gefahr eines elektrischen Stromschlages bei Berührung unserer Leitungen. 

Bitte treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter/innen 

und die Mitarbeiter/innen Ihrer Dienstleister. 

 

 Wir bitten Sie den Bestand der Leitung einschließlich des Schutzstreifens 

sowie die Auflagen der beiliegenden „Anweisung zum Schutz von 

Gashochdruckleitungen“ der Creos Deutschland GmbH in den 

Bebauungsplan zu übernehmen. 
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 Die Übernahme der Gashochdruckleitung in den Bebauungsplan entbindet 

Sie nicht davon, weitergehende Detailplanungen erneut mit uns 

abzustimmen. 

 

 Sollte Kenntnis über die exakte Lage der Leitung(en) erforderlich sein, so hat 

der Vorhabenträger diese durch das Anfertigen von Suchschachtungen 

festzustellen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sind vermessungstechnisch 

zu erfassen und der Creos Deutschland GmbH zu übermitteln. 

 

 Sollte eine Beeinflussung der Leitung(en) durch das Vorhaben entstehen 

oder gar eine Umlegung der Leitung erforderlich werden, so hat der 

Vorhabensträger alle hiermit verbundenen Aufwendung zu tragen. Dies gilt 

für einmalige Maßnahmen (Errichtung, Sicherungsmaßnahmen, etc) ebenso 

wie für wiederkehrende Maßnahmen (Messungen, Betrieb von 

Schutzeinrichtungen wie z.B. Erdungsanlagen, etc.). 

 

In diesem Zusammenhang empfehlen wir ein gemeinsames Abstimmungsgespräch, um 

die Einzelheiten u klären. Gerne erwarten wir Ihre Terminvorschläge. 

 

Wir weisen besonders darauf hin, dass die Zustimmung für Arbeiten im Leitungsbereich 

unter Beifügung von Plänen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, 

mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der Arbeiten, bei der Creos Deutschland 

GmbH schriftlich zu beantragen ist. 

 

Bitte beachten Sie: Die Planunterlagen haben eine Gültigkeit von max. 6 Monaten. Wurde 

bis dahin keine Einweisung vor Ort durchgeführt, so ist die Anfrage vor Beginn von Bau-

maßnahmen erneut und unter dem vergebenen Aktenzeichen zu stellen. 

Die Planunterlagen dürfen ausschließlich für den in der Anfrage angegebenen Verwen-

dungszweck genutzt werden. Eine anderweitige Verwendung oder die Weitergabe an Dritte 

ist nicht zulässig. 

 

Ansprechpartner für Rückfragen:  

 

Creos Deutschland GmbH 

Technisches Büro 

Telefon: 06841 / 9886 - 160 

planauskunft@creos-net.de 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Creos Deutschland GmbH 

 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 

Anlagen:  

Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen  

Planunterlagen 
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Es wird h iermit au sdrüc klic h  darau f h ing ewiesen, dass die in den P länen enth altenen Ang ab en u nd Maßzah len h insic h tlic h  Lag e u nd
Verleg u ng stiefe u nverb indlic h  sind. Mit Ab weic h u ng en u nd Unvollständig keiten mu ss g erec h net werden. Dab ei ist zu  b eac h ten, dass
u nterirdisc h e Versorg u ng seinric h tu ng en nic h t zwing end g eradlinig  sind u nd au f dem kürzesten Weg  verlau fen. Darüb er h inau s darf au f
Gru nd von Erdb eweg u ng en, au f die das Versorg u ng su nterneh men keinen Einflu ss hat, au f eine Ang ab e zu r Üb erdec ku ng  nic h t vertrau t
werden. Die g enau e Lag e der Versorg u ng seinric h tu ng en ist in jedem Fall du rc h  fac h g erec h te Erku ndu ng smaßnah men (Su c h sc h litze,
Handsc h ac h tu ng  o. a.) festzu stellen. Die ab g eg eb enen P läne g eb en den b ekannten Bestand zu m Zeitpu nkt der Netzau sku nftserteilu ng
wieder. Es ist darau f zu  ac h ten, dass zu  Beg inn der Bau ph ase immer aktu elle P läne vor Ort vorlieg en. Die Au sku nft g ilt nu r für den
ang efrag ten räu mlic h en Bereic h  u nd nu r für eig ene Versorg u ng seinric h tu ng en des Versorg u ng su nterneh mens, so dass g g f. noc h  mit
Versorg u ng seinric h tu ng en anderer Versorg u ng su nterneh men g erec h net werden mu ss, b ei denen weitere Netzau skünfte eing eh olt werden
müssen. Die Entnah me von Maßen du rc h  Ab g reifen au s dem P lan ist nic h t zu lässig . Stillg eleg te Versorg u ng seinric h tu ng en sind in den
P länen u nter Umständen nic h t darg estellt, können in der Örtlic h keit jedoc h  vorh anden sein. Zu  Beg inn der Bau ph ase mu ss eine örtlic h e
Einweisu ng  erfolg en. Die "Anweisu ng  zu m Sc h u tz von Gash oc h dru c kleitu ng en" u nd die „Anweisu ng  zu m Sc h u tz von Erdkab eln
u nd Freileitu ng en“ ist Bestandteil dieser P lanau sku nft u nd verb indlic h  zu  beac h ten.
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ENSDORF - MERZIG, DN 500

Maßstab

Blatt:Bestandsplan Gas und Schutzstreifen Creos Deutschland GmbH

Plotdatum:

1:1000

2/7

11.12.2023

CR-2023-07847

Gültigkeitsdauer
s. Einweisung

Z e ntrale  P lanauskunft
Te l.: +49(0)6841 9886-160

Z e ntrale
Störungsannahm e
Te l.: 0800/ 0800 577

Cre os De utsc hland Gm bH
Am  Z und e rbaum  9
66424 Hom burg
Te l.: +49(0)6841 9886-0
Fax.: +49(0)6841 9886-111

Fre iste llungsve rm e rk:
Es wir d hie rm it ausd rüc klic h d arauf hinge wie se n, d ass d ie  in d e n P läne n e nthalte ne n Angabe n und  Maßzahle n hinsic htlic h Lage  und
Ve rle gungstie fe  unve rbind lic h sind . Mit Abwe ic hunge n und  Unvollständ igke ite n m uss ge re c hne t we rd e n. Dabe i ist zu be ac hte n, d ass
unte rird isc he  Ve rsorgungse inric htunge n nic ht zwinge nd  ge rad linig sind  und  auf d e m  kürze ste n W e g ve rlaufe n. Darübe r hinaus d arf auf
Grund  von Erd be we gunge n, auf d ie  d as Ve rsorgungsunte rne hm e n ke ine n Einfluss hat, auf e ine  Angabe  zur Übe rd e c kung nic ht ve rtraut
we r d e n. Die  ge naue  Lage  d e r Ve rsorgungse inric htunge n ist in je d e m  Fall d urc h fac hge re c hte  Erkundungsm aßnahm e n (Suc hsc hlitze ,
Hand sc hac htung o. a.) fe stzuste lle n. Die  abge ge be ne n P läne  ge be n d e n be kannte n Be stand  zum  Z e itpunkt d e r N e tzauskunftse rte ilung
wie d e r. Es ist d arauf zu ac hte n, d ass zu Be ginn d e r Bauphase  im m e r aktue lle  P läne  vor Ort vorlie ge n. Die  Auskunft gilt nur für d e n
ange fragte n räum lic he n Be re ic h und  nur für e ige ne  Ve rsorgungse inric htunge n d e s Ve rsorgungsunte rne hm e ns, so dass ggf. noc h m it
Ve rsorgungse inric htunge n and e re r Ve rsorgungsunte rne hm e n ge r e c hne t we rd e n m uss, be i d e ne n we ite r e  N e tzauskünfte  e inge holt we rd e n
m üsse n. Die  Entnahm e  von Maße n d urc h Abgre ife n aus d e m  P lan ist nic ht zulässig. Stillge le gte  Ve rsorgungse inric htunge n sind  in d e n
P läne n unte r Um ständ e n nic ht d arge ste llt, könne n in d e r Ö rtlic hke it je d oc h vorhand e n se in. Z u Be ginn d e r Bauphase  m uss e ine  örtlic he
Einwe isung e rfolge n. Die  "Anwe isung zum  Sc hutz von Gashoc hd ruc kle itunge n" und  d ie  „Anwe isung zum  Sc hutz von Erd kabe ln
und  Fr e ile itunge n“ ist Be stand te il d ie se r P lanauskunft und  ve rbind lic h zu be ac hte n.

ALKIS + Raster SL: LVGL Kontrollnummer Z - 92/21  -  ALKIS RP:
© GeoBasis-DE /LVermGeoRP             -  ALKIS-Datengrundlage: 
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Raster RP: © GeoBasis-DE /LVermGeoRP 2020,
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)
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Gültigkeitsdauer
s. Einweisung

Z e ntrale  P lanauskunft
Te l.: +49(0)6841 9886-160

Z e ntrale
Störungsannahm e
Te l.: 0800/ 0800 577

Cre os De utsc hland Gm bH
Am  Z und e rbaum  9
66424 Hom burg
Te l.: +49(0)6841 9886-0
Fax.: +49(0)6841 9886-111

Fre iste llungsve rm e rk:
Es wir d hie rm it ausd rüc klic h d arauf hinge wie se n, d ass d ie  in d e n P läne n e nthalte ne n Angabe n und  Maßzahle n hinsic htlic h Lage  und
Ve rle gungstie fe  unve rbind lic h sind . Mit Abwe ic hunge n und  Unvollständ igke ite n m uss ge re c hne t we rd e n. Dabe i ist zu be ac hte n, d ass
unte rird isc he  Ve rsorgungse inric htunge n nic ht zwinge nd  ge rad linig sind  und  auf d e m  kürze ste n W e g ve rlaufe n. Darübe r hinaus d arf auf
Grund  von Erd be we gunge n, auf d ie  d as Ve rsorgungsunte rne hm e n ke ine n Einfluss hat, auf e ine  Angabe  zur Übe rd e c kung nic ht ve rtraut
we r d e n. Die  ge naue  Lage  d e r Ve rsorgungse inric htunge n ist in je d e m  Fall d urc h fac hge re c hte  Erkundungsm aßnahm e n (Suc hsc hlitze ,
Hand sc hac htung o. a.) fe stzuste lle n. Die  abge ge be ne n P läne  ge be n d e n be kannte n Be stand  zum  Z e itpunkt d e r N e tzauskunftse rte ilung
wie d e r. Es ist d arauf zu ac hte n, d ass zu Be ginn d e r Bauphase  im m e r aktue lle  P läne  vor Ort vorlie ge n. Die  Auskunft gilt nur für d e n
ange fragte n räum lic he n Be re ic h und  nur für e ige ne  Ve rsorgungse inric htunge n d e s Ve rsorgungsunte rne hm e ns, so dass ggf. noc h m it
Ve rsorgungse inric htunge n and e re r Ve rsorgungsunte rne hm e n ge r e c hne t we rd e n m uss, be i d e ne n we ite r e  N e tzauskünfte  e inge holt we rd e n
m üsse n. Die  Entnahm e  von Maße n d urc h Abgre ife n aus d e m  P lan ist nic ht zulässig. Stillge le gte  Ve rsorgungse inric htunge n sind  in d e n
P läne n unte r Um ständ e n nic ht d arge ste llt, könne n in d e r Ö rtlic hke it je d oc h vorhand e n se in. Z u Be ginn d e r Bauphase  m uss e ine  örtlic he
Einwe isung e rfolge n. Die  "Anwe isung zum  Sc hutz von Gashoc hd ruc kle itunge n" und  d ie  „Anwe isung zum  Sc hutz von Erd kabe ln
und  Fr e ile itunge n“ ist Be stand te il d ie se r P lanauskunft und  ve rbind lic h zu be ac hte n.
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© GeoBasis-DE /LVermGeoRP             -  ALKIS-Datengrundlage: 
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Raster RP: © GeoBasis-DE /LVermGeoRP 2020,
dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und
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Fre iste llungsve rm e rk:
Es wir d hie rm it ausd rüc klic h d arauf hinge wie se n, d ass d ie  in d e n P läne n e nthalte ne n Angabe n und  Maßzahle n hinsic htlic h Lage  und
Ve rle gungstie fe  unve rbind lic h sind . Mit Abwe ic hunge n und  Unvollständ igke ite n m uss ge re c hne t we rd e n. Dabe i ist zu be ac hte n, d ass
unte rird isc he  Ve rsorgungse inric htunge n nic ht zwinge nd  ge rad linig sind  und  auf d e m  kürze ste n W e g ve rlaufe n. Darübe r hinaus d arf auf
Grund  von Erd be we gunge n, auf d ie  d as Ve rsorgungsunte rne hm e n ke ine n Einfluss hat, auf e ine  Angabe  zur Übe rd e c kung nic ht ve rtraut
we r d e n. Die  ge naue  Lage  d e r Ve rsorgungse inric htunge n ist in je d e m  Fall d urc h fac hge re c hte  Erkundungsm aßnahm e n (Suc hsc hlitze ,
Hand sc hac htung o. a.) fe stzuste lle n. Die  abge ge be ne n P läne  ge be n d e n be kannte n Be stand  zum  Z e itpunkt d e r N e tzauskunftse rte ilung
wie d e r. Es ist d arauf zu ac hte n, d ass zu Be ginn d e r Bauphase  im m e r aktue lle  P läne  vor Ort vorlie ge n. Die  Auskunft gilt nur für d e n
ange fragte n räum lic he n Be re ic h und  nur für e ige ne  Ve rsorgungse inric htunge n d e s Ve rsorgungsunte rne hm e ns, so dass ggf. noc h m it
Ve rsorgungse inric htunge n and e re r Ve rsorgungsunte rne hm e n ge r e c hne t we rd e n m uss, be i d e ne n we ite r e  N e tzauskünfte  e inge holt we rd e n
m üsse n. Die  Entnahm e  von Maße n d urc h Abgre ife n aus d e m  P lan ist nic ht zulässig. Stillge le gte  Ve rsorgungse inric htunge n sind  in d e n
P läne n unte r Um ständ e n nic ht d arge ste llt, könne n in d e r Ö rtlic hke it je d oc h vorhand e n se in. Z u Be ginn d e r Bauphase  m uss e ine  örtlic he
Einwe isung e rfolge n. Die  "Anwe isung zum  Sc hutz von Gashoc hd ruc kle itunge n" und  d ie  „Anwe isung zum  Sc hutz von Erd kabe ln
und  Fr e ile itunge n“ ist Be stand te il d ie se r P lanauskunft und  ve rbind lic h zu be ac hte n.
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Fre iste llungsve rm e rk:
Es wir d  hie rm it ausd rüc klic h d arauf hinge wie se n, d ass d ie  in d e n Pläne n e nthalte ne n Angab e n und  M aßzahle n hinsic htlic h Lage  und
V e rle gungstie fe  unve rb ind lic h sind . M it Ab we ic hunge n und  Unvollständ igke ite n m uss ge re c hne t we rd e n. Dab e i ist zu b e ac hte n, d ass
unte rird isc he  V e rsorgungse inric htunge n nic ht zwinge nd  ge rad linig sind  und  auf d e m  kürze ste n W e g ve rlaufe n. Darüb e r hinaus d arf auf
Grund  von Erd b e we gunge n, auf d ie  d as V e rsorgungsunte rne hm e n ke ine n Einfluss hat, auf e ine  Angab e  zur Üb e rd e c kung nic ht ve rtraut
we r d e n. Die  ge naue  Lage  d e r V e rsorgungse inric htunge n ist in je d e m  Fall d urc h fac hge re c hte  Erkund ungsm aßnahm e n (Suchschlitze ,
Hand sc hac htung o. a.) fe stzuste lle n. Die  ab ge ge b e ne n Pläne  ge b e n d e n b e kannte n Be stand  zum  Ze itp unkt d e r Ne tzauskunftse rte ilung
wie d e r. Es ist d arauf zu ac hte n, d ass zu Be ginn d e r Baup hase  im m e r aktue lle  Pläne  vor O rt vorlie ge n. Die  Auskunft gilt nur für d e n
ange fragte n räum lic he n Be re ic h und  nur für e ige ne  V e rsorgungse inric htunge n d e s V e rsorgungsunte rne hm e ns, so d ass ggf. noc h m it
V e rsorgungse inric htunge n and e re r V e rsorgungsunte rne hm e n ge r e c hne t we rd e n m uss, b e i d e ne n we ite r e  Ne tzauskünfte  e inge holt we rd e n
m üsse n. Die  Entnahm e  von M aße n d urc h Ab gre ife n aus d e m  Plan ist nic ht zulässig. Stillge le gte  V e rsorgungse inric htunge n sind  in d e n
Pläne n unte r Um ständ e n nic ht d arge ste llt, könne n in d e r Örtlic hke it je d oc h vorhand e n se in. Zu Be ginn d e r Baup hase  m uss e ine  örtlic he
Einwe isung e rfolge n. Die  "Anwe isung zum  Schutz von Gashoc hd ruc kle itunge n" und  d ie  „Anwe isung zum  Schutz von Erd kab e ln
und  Fr e ile itunge n“ ist Be stand te il d ie se r Planauskunft und  ve rb ind lic h zu b e ac hte n.
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 Symbol- und Leitungsdefinitionen der Sparte Gas

 Gas – Armatur-Symbole  Gas – Leitungsmarkierung-Symbole 

 Schieber   Riechrohr 

 Hahn  Markierungsstein / -schild 

Gas – Bauteil-Symbole  Schilderpfahl ohne – mit Dach 

 Krümmer (horizontal / vertikal)  Schilderpfahl ohne – mit Dach 
nicht eingemessen 

 Verbindung, Muffe Gas – Leitung, Kabel 

 Verbindung, Überschubmuffe  Leitung in Betrieb 

 Verbindung, Flanschenpaar  Leitung außer Betrieb 

 Verbindung, Flansch einzeln  Leitung stillgelegt 

 Verbindung, Flanschenmuffe  Leitung ausgebaut 

 
Isolierstück (Kupplung / 
Flansch)  Projekt 

 Dehner  Leitung in Bau 

 
Reduktion (Formteil / 
Rohreinschub) 

 Leerrohr 

 
Endstück (Klöpperboden / 
sonstige)  Schutzrohr 

 Ausbläserabgang, Abgang Gas – Station-Symbole 

 
Rohrverzweigung (Abgang / 
Abgst. M. Kragen)  

Übernahmeanlage 

 Kondensatsammler, Wassertopf  Bezirksregler 

 Sonstige, Filter rund  Druckregelmessanlage 

 Sonstige, Wellrohr klein 
 

Biogasanlage 

 Sonstige, Warze Gas – Planauskunft fremder Anlagen 

 Sonstige, Lyrabogen  
 

O2-Leitung  
N2-Leitung 

 
Sonstige (Blindstopfen / 
Vorwärmer)  

ZKS - in Betrieb 
ZKS - stillgelegt 

Gas – Ausbläser-Symbole  sonstige Anlagen 

 
Ausbläser (Rohrendverschluss / 
Flansch / Ventil) 

Fremde Gas HD-Anlagen (informativ; keine 
Gewährleistung bzgl. Lage und Vollständigkeit) 

 Steigleitung   

  
 

# u#m# l

#q
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 Symbol- und Leitungsdefinitionen kathodischer Korrosionsschutz (KKS) 

 KKS – Messpunkt-Symbole  KKS – Anode-Symbole 

 Bodenkappe in Betrieb / ausgebaut 
 

Tiefenanode 

 Kleinverteiler in Betrieb / ausgebaut 
 

Tiefenbohrung 

 Messpfahl in Betrieb / ausgebaut KKS – Anodenfeld-Symbole 

 Bodenkappe fremd, informativ  Bodenkappe 

 Kleinverteiler fremd, informativ  KKS, Kleinverteiler 

 Messpfahl fremd, informativ  Messkontakt 

KKS – Aufschweißung-Symbole 
 

Muffe 

 Aufschweißung KKS – Punkte-Symbole 

KKS – Schutzanlagen-Symbole  Sonstige Anlage 

 Diodenanlage in Betrieb / ausgebaut  Kleinverteiler 

 Eigenstromschutzanlage  MK-Pfahl 

 
Fremdschutzstromanlage Creos in 
Betrieb / ausgebaut  Opferanode 

 Sonstige Anlagen  Tiefenanode 

 Diodenanlage fremd  Rohrmesskontakt 

 Fremdschutzstromanlage  Schutzrohrmesskontakt 

KKS – Stromversorgung-Symbole   

 Stromversorgung   

KKS – Marker-Symbole KKS – Kabel 

 
Marker  Anodenkabel 

KKS – Muffe-Symbole  Anodenfeld 

 Muffe  Kabel 

KKS – Anode-Symbole  Erdung 

 Horizontalanode   

 
Niederspannungskabel   

 Schienenanschluss   
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 Symbol- und Leitungsdefinitionen Gas Fernmelde- und Fernwirktechnik 

Fernmeldeanlage – Symbole Fernmeldeanlage – Kabel 

 Kabelplus  In Betrieb 

 
PCM System  außer Betrieb 

 Uflu  stillgelegt 

 Zwischenregenerator   

 
Pupinspule   

 
Verbindungsabzweigmuffe   

 
Verbindungsmuffe   

 Kabelverteiler   

Fernwirktechnik – Symbole Fernwirktechnik – Kabel 

 Verteiler rechteckig  Fernwirktechnik 

 Verteiler quadratisch   

 Muffe   

 
Kabelmuffe   

    

 
 
 Symbol- und Leitungsdefinitionen der Sparte Strom 

Strom - Leitung Kabel und Freileitung Telekommunikation 

 Stromkabel 0,4 kV  LWL Kabel 

 Stromkabel 5 kV  Nachrichtenkabel 

 Stromkabel 10/20 kV  Planung LWL Kabel 

 Stromkabel 65 kV  Planung Leerrohr 

 Stromkabel 110 kV  Planung Stromkabel 

 Strom Freileitung  Planung Nachrichtenkabel 

 Strom Freileitung Schutzstreifen   

 
Strom Freileitung Mast   
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 Symbol- und Leitungsdefinitionen Fremdanlagen / Topografie 

 Fremdanlagen – Symbole (informativ; keine 
Gewährleistung bzgl. Lage und Vollständigkeit)   

 Fremdschieber  Telefonmast 

 Hydrant  A-Mast 

 Riechrohr fremd  Verteilerkasten 

 Markierungsstein N 
 

Hochspannungsmast 

 Markierungsstein W  Schachtdeckel 

 Markierungsstein G  Mast 

 Markierungsstein O  Flusskilometer 

 Markierungsstein S  Sonstige 

 Markierungsstein H  Oberleitungsmast 

 Schilderpfahl   

 Opferanode   

 Markierungsstein K   

 Markierungsstein F   

 
Strompfeil   

 Anlage   

 Opferanode   

 Einlauf Bordstein Fremdanlagen – Leitungen (informativ; keine 
Gewährleistung bzgl. Lage und Vollständigkeit) 

 Einlauf quadratisch  Kabel  

 Einlauf rund  Kanal 

 Kanaldeckel  Rohr 

 Muffe  Sonstiges 

 Straßenlaterne   

 Betonmast   

 Holzmast   

 Stahlmast   
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 Symbol- und Leitungsdefinitionen „Katastergrenzen“ 

 Katastergrenzen 

 Bundesgrenze 

 Landesgrenze 

 Regierungsbezirk 

 Landkreisgrenze 

 Gemeindegrenze 

 Gemarkungsgrenze 

 Flurgrenze 

 Flurstücks Grenze 

 
Nicht feststellbare Grenze, Mittellinie 
Gewässer, Flurstücks Grenze nicht feststellbar 

 Topographische Gewässerbegrenzung 

  

 
 
 
Hinweis: In der Regel enthalten die Einweisungspläne nur einen Teil der hier dargestellten Symbole! 
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VorwortInhalt
Mit einem leistungsstarken und kompetenten 

Team betreibt die Creos Deutschland GmbH 

- nachstehend Creos genannt - ein effizientes 

ca. 1.650 km langes Gashochdrucknetz (Gas-

hochdruckleitungen und die zugehörigen 

Anlagen).

Neben regionalen und lokalen Energiever-

sorgungsunternehmen in Rheinland-Pfalz und 

dem Saarland sind Industriebetriebe und Kraft-

werke an dieses Gashochdrucknetz ange-

schlossen. Creos stellt gemeinsam mit den 

nachgelagerten Verteilerunternehmen die 

Versorgung von über 340 Städten und 

Gemeinden sicher.

Als Unternehmen der öffentlichen Gasver-

sorgung hat Creos dabei ihr Gashochdruck-

netz unter Beachtung der anerkannten Re-

geln der Technik so zu errichten, zu betreiben 

und instand zu halten, dass eine sichere und 

störungsfreie Versorgung der Bevölkerung 

gewährleistet ist. Aus diesem Grund dürfen 

Tiefbauarbeiten dieses Gashochdrucknetz 

nicht beeinträchtigen oder gar gefährden. 

Aber auch die Anwohner und die Mitarbeiter 

der Bauunternehmen dürfen nicht in Mitlei-

denschaft gezogen werden. Daher gibt Creos 

diese technische Anweisung heraus, um die 

bauausführenden Firmen nachdrücklich auf 

die bei Bauarbeiten zu beachtenden Verhält-

nisse und Maßnahmen zu verpflichten und sie

an ihre Verantwortung zu erinnern. Die Hinwei-

se in dieser Anweisung sollen helfen, Schäden 

am Gashochdrucknetz und Unfälle durch Dritte 

- nachfolgend Veranlasser genannt - zu verhin-

dern und die Sicherheit bei Tiefbauarbeiten in 

Leitungsnähe konsequent weiter auszubauen. 

Dabei greift Creos auf über 35 Jahre erfolgrei-

che Erfahrung bei der „Baggerschädenstrate-

gie“ zurück.

Nähere Informationen zur Creos-Planauskunft 

finden Sie unter:

http://www.creos-net.de
Rubrik Bauvorhaben
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2 Erkundigungspflicht1 Allgemeines

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Siche-

rungspflicht bei der Durchführung von Arbei-

ten in öffentlichen oder privaten Straßen, We-

gen oder Grundstücken ist vom Veranlasser 

rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei der 

Creos eine aktuelle Planauskunft über die Exi-

stenz und über die Lage im Bau- bzw. Aufgra-

bungsbereich liegender Anlagen einzuholen.

Die Zustimmung für Arbeiten im Bereich des 

Gashochdrucknetzes ist unter Beifügung von 

Plänen (Lageplänen, Grundrisse, Querprofile 

usw.) rechtzeitig, mindestens jedoch 20 Werk-

tage vor Beginn der Arbeiten, bei der Creos 

schriftlich zu beantragen. In dringenden Not-

fällen können Anforderungen für Ad-hoc-Ein-

weisungen auch unter der Rufnummer unserer 

Meldestelle für Gasnetze 0800 0800 577 ge-

meldet werden.

Diese Anweisung gilt für Planungs-, Bau- und 

Bodenarbeiten im Bereich von Gashochdruck-

leitungen nebst zugehörigen Anlagen, die im 

Eigentum von Creos stehen und/oder von 

Creos verantwortlich betrieben werden. Zuge-

hörige Anlagen sind z. B.: Schilderpfähle, Vertei-

lerschränke, Erdungsanlagen, Schachtabdeckun-

gen, Korrosionsschutzanlagen, etc. Grundlage 

dieser Anweisung sind insbesondere die im An-

hang aufgeführten Gesetze, Vorschriften, Be-

stimmungen und Technischen Regeln.

Die von der Creos betriebenen, der öffent-

lichen Gasversorgung dienenden, Gashoch-

druckleitungen sind grundsätzlich in einem 

Schutzstreifen mit einer Breite von 4 m bis 

10 m verlegt, der durch beschränkte persön-

liche Dienstbarkeiten (§§ 1090 ff BGB) bzw. 

durch Verträge gesichert ist. Parallel zur Gas-

hochdruckleitung ist in der Regel ein Kabel 

mitverlegt.

Alle Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens 

bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung der Creos, die rechtzeitig vom Veran-

lasser bei der nachfolgenden Stelle einzuho-

len ist:

Creos Deutschland GmbH 
Technisches Büro

Am Zunderbaum 9

66424 Homburg

Telefon +49 6841 9886 -160
(während der üblichen Geschäftszeiten) 

Telefax +49 6841 9886 -171
(während der üblichen Geschäftszeiten)

planauskunft@creos-net.de

Bei Abweichungen von der Bauplanung oder 

Erweiterung des Bauvorhabens muss eine 

neue Zustimmung eingeholt werden. Creos 

gibt hinreichend genaue Auskunft über die 

Lage ihrer im Baubereich vorhandenen Gas-

hochdruckleitungen nebst Zubehör, soweit 

dies anhand von Bestandsplänen möglich ist. 

Abweichungen zwischen den Bestandsplänen 

und der tatsächlichen Lage in der Örtlichkeit 

sind möglich.

Der Veranlasser hat sich auf eigene Kosten über 
die tatsächliche Lage der angegebenen Gas-
hochdruckleitung nebst zugehörigen Anlagen 
im Baustellenbereich Gewissheit zu verschaffen.  
Dies erfolgt durch Suchschlitze gemäß Kapitel 
4.3.

In dringenden Fällen ist die Meldestelle für 

Gasnetze zu informieren: 

Telefon 0800 0800 577 (gebührenfrei)

Telefon +49 6841 9886 -180

Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens, die 

ohne Genehmigung der Creos vorgenommen 

werden, sind zivil- und/oder strafrechtlich ver-

folgbare Rechtsverletzungen.

Veranlasser im Sinne dieser Anweisung sind 

Bauherr, Bauträger, Unternehmer, Subunter-

nehmer und/oder sonstige Personen, denen 

die Bauausführung oder Bauaufsicht obliegt 

oder übertragen ist.

Wer als Veranlasser Arbeiten im Schutzstrei-

fenbereich durchführt oder durchführen lässt, 

erkennt die Anweisung vorbehaltlos an (vgl. 

Vereinbarung Kapitel 6) und ist zu entspre-

chender Unterweisung und Überwachung der 

Bautätigkeiten verpflichtet.
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3 Sicherungsmaßnahmen

3.1 Kathodischer
 Korrosionsschutz

Die Gashochdruckleitungen sind kathodisch 

gegen Außenkorrosion geschützt. Um diesen 

Schutz nicht zu gefährden, darf die Leitungs-

umhüllung nicht beschädigt werden. Der Veran-

lasser muss die einschlägigen VDE-Vorschriften 

und AfK-Empfehlungen beachten.

3.2 Hochspannungs-
 beeinflussung

Bei Arbeiten an unseren Gashochdruckleitungen 

nebst zugehörigen Anlagen ist mit Hochspan-

nungsbeeinflussung zu rechnen. Dabei besteht 

neben Brand- und Explosionsgefahr auch eine 

elektrische Gefährdung. Um Personenschäden 

zu vermeiden sind entsprechende Schutz-

maßnahmen zu treffen. Die einschlägigen DGUV-

und VDE-Vorschriften sowie die AfK-Empfe-

hlungen zum Umgang mit spannungsführenden 

Teilen sind zu beachten.

3.3 Kreuzungen,
 Parallelführungen

Leitungen, Kabel und sonstige Anlagen sollen die 

Gashochdruckleitungen möglichst rechtwinklig 

kreuzen. Der lichte Abstand zur Gashochdruck-

leitung darf ohne Sicherungsmaßnahme 0,4 m 

nicht unterschreiten. Innerhalb des Schutzstrei-

fens sollen sie weder Höhe noch Richtung än-

dern.

Parallelführungen müssen grundsätzlich außer-

halb des Schutzstreifens verlegt werden. Ist in 

Sonderfällen eine Inanspruchnahme des Schutz-

streifens nicht zu umgehen, bedarf es unbedingt 

der vorherigen technischen Abstimmung.

Bei mehr als 100 m Parallelverlauf ist zusätzlich 

Bei Windparks und bei Aufstellung von max. 3 

Windkraftanlagen parallel auf einem Kilometer 

geradlinige Länge der Versorgungsanlage, kön-

nen sich je nach Nabenhöhe, Nennleistung, Ro-

tordurchmesser, Blattgewicht, Nennweiten der 

Versorgungsanlagen (DN) und Nenndruck (PN) 

weitaus größere Abstände ergeben. Auch hier ist 

eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Alle zur 

Beurteilung erforderlichen Technischen Daten 

(Typ, Leistung, Rotordurchmesser, Nabenhöhe, 

usw.) sind Creos zur Verfügung zu stellen.

3.6 Wasserläufe

Bei der Anlage neuer oder der Vertiefung vor-

handener Wasserläufe muss eine Leitungsüber-

deckung von mind. 1,50 m eingehalten werden. 

Beträgt die Leitungsüberdeckung im Kreuzungs-

bereich weniger als 1,50 m, muss die Grabensoh-

le 2 m beiderseits der Leitung mit Betonplatten 

ausgelegt werden. Alternative Maßnahmen sind 

zulässig, bedürfen aber der Zustimmung von 

Creos.

3.7 Bewuchs

Pflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden 

Sträuchern sind grundsätzlich nur außerhalb 

des Schutzstreifens zulässig, jedoch nicht nä-

her als 2,5 m zur Gashochdruckleitung.

3.8 Markierungen
 und Abdeckungen

Markierungen sind zu schützen. Sie dürfen ohne 

Zustimmung von Creos nicht verdeckt, versetzt 

oder entfernt werden.

Abdeckungen von Armaturen, Bauteilen und  

Kontrolleinrichtungen sind zu schützen und  

dürfen nicht überdeckt werden.

Bei der Verlegung von Hochspannungskabeln ist 

die Gashochdruckleitung im Kreuzungsbereich 

zu schützen. Dies erfolgt durch das Einbringen 

von Betonplatten zwischen Kabel und Gashoch-

druckleitung oder vergleichbare Maßnahmen.

Die einschlägigen VDE-Vorschriften und AfK-

Empfehlungen sind zu beachten.

3.4 Bauwerke, Straßen

Bauwerke dürfen innerhalb des Schutzstreifens 

grundsätzlich nicht errichtet werden. Der Bau 

von Straßen und Wegen sowie Bodenab- und 

-auftrag bedürfen der Zustimmung von Creos.

3.5 Windenergieanlagen

Abstände von Windenergieanlagen sind sowohl 

in Bezug auf eine mögliche mechanische Gefähr-

dung der Leitung als auch in Bezug auf mögliche 

elektrische Beeinflussungen festzulegen. Der 
Mindestabstand zwischen Windenergieanlage 
und Rohrleitungsachse beträgt 50 m. Im Be-

reich von Anlagen wie Schieber, Ausblaseleitun-

gen und Stationen ist eine Einzelfallbetrachtung 

erforderlich. Größere Mindestabstände können 

daraus resultieren und notwendig werden.

4 Durchführung der Arbeiten 

4.1  Anzeige Baubeginn

Der Baubeginn ist der zuständigen Betriebs-

stelle der Creos mindestens 5 Werktage zuvor 

mit Tag und Uhrzeit gesondert in Textform oder 

fernmündlich anzuzeigen.

4.2 Einweisung

Vor Beginn der Baumaßnahme weist ein Be-

auftragter der Creos die verantwortliche Auf-

sichtsperson des Veranlassers in die Lage der 

Gashochdruckleitung ein. Dabei wird der Be-

standsplan der Gashochdruckleitung im Baube-

reich ausgehändigt. Bei Erweiterung des Bau-

stellenbereiches oder wesentlichen Änderungen 

im Baustellenablauf muss eine erneute Abstim-

mung herbeigeführt und eine neue Einweisung 

vorgenommen werden.  

Die Einweisung wird im Einweisungsformular 

der Creos dokumentiert.

Das Einweisungsformular sowie die übergebe-

nen Planunterlagen sind auf der Baustelle vor-

zuhalten.

der Abschluss eines Interessenabgrenzungsver-

trages erforderlich.

Innerhalb des Schutzstreifens der Gashoch-

druckleitung sind kreuzende Kabel und Tele-

kommunikationsleitungen grundsätzlich in Ka-

belschutzrohren zu verlegen.

Werden Kabelpflüge, Grabenfräsen, Horizon-

talbohrungen oder Verfahren mit ähnlichem 

Gefahrenpotenzial eingesetzt, so ist eine Pa-

rallelverlegung ausschließlich außerhalb des 

Schutzstreifens der Gashochdruckleitung vor-

zunehmen. Eine Kreuzung der Gashochdrucklei-

tung unter Verwendung der genannten Verfah-

ren ist grundsätzlich nicht gestattet.

Der Zugang zu den Markierungen und Abde-

ckungen muss jederzeit möglich sein.

3.9  Abwässer

Abwässer dürfen nicht in den Schutzstreifen 

eingeleitet werden.

3.10 Zusätzliche 
 Sicherungsmaßnahmen

Je nach Art und Umfang des Bauvorhabens blei-

ben zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vorbe-

halten.
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4.4 Betriebsaufsicht

Wo es nach Auffassung von Creos zum Schutz 

der Gashochdruckleitung erforderlich ist, wird 

die Creos eine Betriebsaufsicht abstellen, deren 

Weisungen Folge zu leisten ist. Die Kosten der Be-

triebsaufsicht hat der Veranlasser zu tragen.

4.5 Erdarbeiten

Bei Näherung in horizontalem oder vertikalem 

Abstand unter 0,5 m zu unserer Gashochdruck-

leitung dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausge-

führt werden.

4.6 Freilegen der Gashoch-
 druckleitung

Gashochdruckleitungen nebst zugehörigen An-

lagen dürfen nur durch Handschachtung freige-

legt werden.

Freigelegte Gashochdruckleitungen nebst zu-

gehörigen Anlagen sind vor jeglicher Beschädi-

gung (auch Einfrieren) zu schützen und gegen 

Lageveränderungen fachgerecht zu sichern. 

Ohne Aufhängung oder Unterstützung dürfen 

sie grundsätzlich nicht weiter als 3 m freigelegt 

werden.

Der Nachweis der unveränderten Lage der Gas-

hochdruckleitung ist ggf. durch entsprechende 

Nivellements zu führen.

5      Kosten, Haftung
        und Versicherung

5.1 Kosten

Alle Kosten und Auslagen, die die Creos zum 

Schutz des Gashochdrucknetzes für Sicherungs-

maßnahmen, veranlasst durch die Baumaßnahme 

(Kapitel 2, 3 und 4), nach Maßgabe dieser Anwei-

sung aufzuwenden hat, werden vom Veranlasser 

getragen.

5.2 Schadenersatz

Der Veranlasser haftet für sich, für seine Mitarbei-

ter sowie für Personen, die im Zusammenhang 

mit seinem Geschäftsbetrieb die Baustelle im 

Schutzstreifenbereich betreten, der Creos,  de-

ren Mitarbeiter/innen und/oder deren Beauftrag-

ten für alle Schäden und etwaigen Folgeschäden 

(Personen-, Vermögens- und Sachschäden) mit 

der Maßgabe, dass im Schadensfall der Nachweis 

anderweitiger Schadensursachen oder ander-

weitigen Verschuldens vom Veranlasser zu füh-

ren ist.

Die Anwesenheit von Mitarbeitern/innen und/
oder Beauftragten der Creos auf einer Baustelle, 
die Erteilung von Auskünften von Mitarbeitern/
innen und/oder Beauftragten der Creos und die 
Zurverfügungstellung von Einweisungsunterla-
gen entbinden den Veranlasser nicht von seiner 
Verantwortung für angerichtete Schäden.

Der Veranlasser hat die Creos und ihre Mitarbeiter/

innen und/oder Beauftragten von allen Ansprü-

chen Dritter, einschließlich etwaiger Rechtsstreit-

kosten, freizustellen. Entsteht der Creos ein Scha-

den und haftet dem Veranlasser dafür ein Dritter, 

so kann die Creos - unbeschadet der Haftung des 

Veranlassers ihr gegenüber - die Abtretung des 

Schadensersatzanspruches verlangen. Der Veran-

lasser wird nur dann von seiner Verpflichtung zur 

Leistung frei, wenn ein anderer, etwa ein Versiche-

rer, die Verpflichtung sofort anerkennt und erfüllt.

4.7 Durchpressungen,
 Durchbohrungen

Bohrungen und Durchpressungen sind inner-

halb des Schutzstreifens grundsätzlich un-

tersagt. Leitungskreuzungen sind in offener 

Bauweise zu errichten. In Sonderfällen kann 

nach detaillierter Abstimmung mit der Creos 

eine Bohrung unter Auflagen (z. B. Anordnung 

Startgrube, Freilegung der Leitung, etc.) zuge-

lassen werden.

4.8 Verfüllen

Der ursprüngliche Rohrgraben darf erst nach 

Freigabe durch Creos verfüllt werden. Bei der 

Verfüllung des ursprünglichen Rohrgrabens 

muss die Gashochdruckleitung mindestens 

20 cm mit einem steinfreien neutralen Boden 

eingepackt werden. Die Weiterverdichtung 

hat lagenweise zu erfolgen. In Abhängigkeit 

von der Rohrdeckung können Vibrationsplat-

ten zur Bodenverdichtung eingesetzt werden, 

wenn deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche 

(N/cm2) folgende Werte nicht überschreitet:

ab 0,3 m Rohrdeckung 8,5 N/cm2 

(z. B. Vibrationsplatten bis 200 kg)

ab 0,6 m Rohrdeckung 13,5 N/cm2 

(z. B. Vibrationsplatten bis 450 kg)

Bei älteren Leitungen mit Muffenverbindungen 

sind ggf. andere erschütterungsarme oder gar 

-freie Verdichtungsmethoden in Abstimmung

4.9  Befahren des Schutzstreifens

Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstrei-

fens mit schweren Fahrzeugen ist im Vorfeld mit 

dem Creos-Beauftragten abzustimmen. Gegebe-

nenfalls sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrun-

gen zu treffen.

4.10 Schadensanzeigen,
 besondere Vorkommnisse

Bei  Beschädigung der Gashochdruckleitung 

(auch Umhüllung) einschließlich der zugehöri-

gen Anlagen ist unverzüglich die Meldestelle 

für Gasnetze, Telefon 0800 0800 577 (Tag 

und Nacht besetzt) zu benachrichtigen.

Dies gilt auch für sonstige außergewöhnliche 

Ereignisse, die die Gashochdruckleitung betref-

fen.

Die Arbeiten sind sofort einzustellen.

Sie dürfen erst mit Zustimmung der Creos wie-
der aufgenommen werden.

Bei Gasaustritt sind außerdem Polizei und Feu-

erwehr unverzüglich zu verständigen sowie erste 

Sicherungsmaßnahmen einzuleiten; insbesonde-

re:

-  Motoren abstellen

-  jede Funkenbildung vermeiden

- Zündquellen ausschalten

- keine elektrischen Anlagen bedienen

- den Gefahrenbereich absichern 

- Anwohner informieren (nicht klingeln!)

mit Creos Deutschland GmbH erforderlich.

Zur weiteren Verfüllung dürfen keine Steine, 

kein schwer zu entfernendes bzw. belastetes 

Material und kein Bauschutt verwendet werden.

Bei Nichtbeachtung v. g. Regelungen ist Creos 
berechtigt, den Rohrgraben im Leitungsbereich 
auf Kosten des Veranlassers frei zu legen und 
ordnungsgemäß verfüllen zu lassen.

Widerlager dürfen nicht hintergraben oder frei-

gelegt werden. Werden Versorgungsanlagen 

oder Warnbänder an Stellen, die nicht genannt 

worden sind, angetroffen bzw. freigelegt, so sind 

die Arbeiten in diesem Bereich unverzüglich zu 

unterbrechen und der Betreiber dieser Versor-

gungsanlage zu ermitteln und zu verständigen.

Creos ist darüber zu informieren.

4.3  Suchschlitze

Die genaue Lage der Gashochdruckleitung muss 

in jedem Fall in Handschachtung (stumpfes 

Werkzeug) festgestellt werden. Beim Herstellen 

der Suchschlitze muss die Gashochdruckleitung 

soweit freigelegt werden, bis die obere Hälfte 

der Gashochdruckleitung sichtbar wird. Nach 

Feststellung der genauen Lage ist die Creos zu 

informieren.
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Anhang

Übersicht über Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Technische Regeln, 
die insbesondere für Erkundigungs- und Sicherungsmaßnahmen anzuwenden sind:

Gesetze
BGB

EnWG

ArbSchG

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien
DGUV Vorschrift 1  „Grundsätze der Prävention“

DGUV Vorschrift 38  „Bauarbeiten“

DGUV Regel 100-500  „Betreiben von Arbeitsmitteln“

DGUV Information 203-017 „Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel 

   und Rohrleitungen“

Technische Regeln
DIN 4124 „Baugruben und Gräben: Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“ 

DIN 18300 „VOB: Erdarbeiten“

DIN 18303 „VOB: Verbauarbeiten“

DIN 18304 „VOB: Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten“

DVGW GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“

DVGW GW 315 „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei

  Bauarbeiten“

DVGW GW 21 „Beeinflussung von unterirdischen, metallischen Anlagen

(AfK-Empfehlung Nr. 2) durch Streuströme von Gleichstromanlagen“

DVGW GW 22  „Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im Einflussbereich

(AfK-Empfehlung Nr. 3) von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahnanlagen“

DVGW GW 28 „Beurteilung der Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei kathodisch

(AfK-Empfehlung Nr. 11) geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen“

5.3  Versicherung

Creos behält sich ausdrücklich vor, ihre Zu-

stimmung zur Durchführung von Arbeiten im 

Schutzstreifenbereich von dem Bestehen einer 

Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe 

und der Vorlage der Police abhängig zu ma-

chen.

6  Vereinbarung

6.1 Anerkennung

Mit Zugang bzw. Aushändigung dieser Anwei-

sung in Verbindung mit Planungs-, Bau- und 

Bodenarbeiten im Schutzstreifen des Gashoch-

drucknetzes gilt diese Anweisung als vorbe-

haltlos anerkannt.

6.2 Änderungen und Ergänzungen

Mündlichen Nebenabreden kommt keine Ver-

bindlichkeit zu. Änderungen, Ergänzungen 

oder Aufhebung dieser Anweisung sowie die-

ser Klausel selbst bedürfen der Schriftform.

6.3 Nutzungsumfang

Im Rahmen der Einweisung in die Lage von Gas-

hochdruckleitungen ausgehändigte Planunter-

lagen dürfen nur für den vereinbarten Verwen-

dungszweck genutzt werden. Die Weitergabe 

an Dritte ist grundsätzlich nicht gestattet.



Creos Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

Telefon +49 6841 9886-0
Telefax +49 6841 9886-122

www.creos-net.de

Planauskunft für Gasnetze:   
T (+49) 6841 9886-160

Meldestelle für Gasnetze:     
T 0800 0800 577*; T (+49) 6841 9886-180

* gebührenfrei!!planauskunft@creos-net.de!



Nippon Gases  
Deutschland GmbH 
Hans-Böckler-Str. 1 
40476 Düsseldorf 
Tel.:  +49 (0) 211 – 
2600 0 
Fax.: +49 (0) 211 – 
2600 4123 

    
Nippon Gases Deutschland GmbH Deutsche Bank AG Düsseldorf   
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf IBAN: DE84 3007 0010 0415 2054 00 

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51955 BIC: DEUTDEDD 

Geschäftsführer: Christoph Laumen USt.-ID-Nr.: DE320942833 

    

 

Nippon Gases Deutschland GmbH 
Postfach 32 08 28, 40423 Düsseldorf 
 
 
 
FIRU mbH 
Bahnhofstraße 22 
67655 Kaiserslautern 
 
per E-Mail: 
beteiligung1@firu-mbh.de 
 
 
Ihr Zeichen, Unser Zeichen, Ansprechpartner, Datum 
 2023-0189-BP Herr Dobrodziej  
  0211 2600 – 4506 15.12.2023 
  andreas.dobrodziej@nippongases.com 

 
Stadt Dillingen/Saar: 
1. Bebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“ 
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB; Bitte um Angaben im Rahmen des 
Umweltscopings 
 

Nummer DN Schutzstreifenbreite Trasse 

FL118 250 6,0 m 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Verfahren, zu dem wir wie folgt 
Stellung nehmen: 
 
Von Ihrer Baumaßnahme sind o.g. Rohrfernleitungen unseres Unternehmens 
betroffen.  
Parallel zu diesen Rohrfernleitungen sind Steuerkabel verlegt.  
Den Verlauf der Rohrfernleitungen haben wir Ihnen in den beigefügten 
technischen Unterlagen zur weiteren Planung beigefügt. 
Sollte das Projekt realisiert werden, ist eine Detailabstimmung mit uns 
unbedingt erforderlich. 
Außerdem sind bei der Planung die Auflagen der beiliegenden 
„Schutzanweisung der Rohrfernleitungen der Nippon Gases Deutschland GmbH“ 
zu beachten. 
Die Empfangsbescheinigung unserer Schutzanweisung (nur Seite 15) ist uns 
unterzeichnet zurückzusenden. Die Schutzanweisung ist auch von den 
bauausführenden Firmen anerkennen zu lassen.  



 
 
 
 
 

 

 
Vor Beginn aller Arbeiten in unserem Schutzstreifen ist unsere genannte 
Betriebsstelle mindestens drei Werktage vorher anzuzeigen. Diese steht 
Ihnen dann zur Klärung tech. Fragen, Ortung unserer Anlagen, Erteilung 
der Arbeitsgenehmigung, Gestellung eines Sicherungspostens sowie zu 
Ortsterminen zur Verfügung. 
 
Wir bitten Sie den Bestand der Rohrfernleitung einschließlich des 
Schutzstreifens sowie die Auflagen der beiliegenden Schutzanweisung der 
Rohrfernleitungen der Nippon Gases Deutschland GmbH in den Bebauungsplan 
zu übernehmen. 
 
Die Übernahme der Rohrfernleitung in den Bebauungsplan entbindet Sie nicht 
davon, weitergehende Detailplanungen erneut mit uns abzustimmen. 
 
Sollte Kenntnis über die exakte Lage der Leitung(en) erforderlich sein, so 
hat der Vorhabenträger diese durch das Anfertigen von Suchschachtungen 
festzustellen. Die so gewonnenen Erkenntnisse sind vermessungstechnisch zu 
erfassen und der Nippon Gases Deutschland GmbH zu übermitteln. 
 
Sollte eine Beeinflussung der Leitung(en) und deren Nebenanlagen durch das 
Vorhaben entstehen oder gar eine Umlegung der Leitung erforderlich werden, 
so hat der Vorhabensträger alle hiermit verbundenen Aufwendung zu tragen. 
Dies gilt für einmalige Maßnahmen (Errichtung, Sicherungsmaßnahmen, etc) 
ebenso wie für wiederkehrende Maßnahmen (Messungen, Betrieb von 
Schutzeinrichtungen wie z.B. Erdungsanlagen, etc.). 

Die notwendigen Maßnahmen sind durch einen Sachverständigen festzulegen, 
die zu Lasten der Vorhabenträgerin umzusetzen sind.  

Die beigefügte Schutzanweisung ist Bestandteil der Stellungnahme und als 
solche einzuhalten und anzuerkennen. Bitte überreichen sie die 
Schutzanweisung der Antragstellerin mit dem Hinweis unter der Auflage, 
dass dieser insbesondere auch von den in Zukunft zu beauftragenden 
bauausführenden Firmen einzuhalten sind. 

Besonders möchten wir darauf hinweisen, das Baustelleneinrichtungen und 
Lagerflächen so zu wählen sind, dass die bestehenden Anlagen jederzeit 
zugänglich bleiben.  

Sollten Überfahrten der Rohrfernleitung erforderlich werden sind diese 
mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.  

Sollten Lagerungen von Aushub und/oder anderen im Schutzstreifenbereich 
erforderlich werden, ist unsere vorherige Zustimmung einzuholen. 

 Es sind einschlägigen Regelwerke zu beachten Punkt vor Beginn der 
Arbeiten und vor Einrichtung der Baustellen müssen unsere Freigaben 
beziehungsweise unsere schriftlichen Baugenehmigung an zu den 
erforderlichen Bauarbeiten und eventuellen Lagerungen im Schutzstreifen 
Bereich vorliegen. 

Insbesondere sind die Arbeiten in den Trassenbereichen vor Baubeginn vor 
Ort mit uns abzustimmen. Dazu bitten wir mit unserer Vertragsfirma Creos 
Deutschland GmbH, Herrn Speicher (06841/9886-370), Kontakt aufzunehmen. 

Zum Schutz der vorhandenen Einrichtungen sind eventuelle Ersatzmaßnahmen/  
Pflanzungen außerhalb der Schutzstreifen Flächen, beziehungsweise in 
ausreichenden Abstand zu den Schutzstreifen zu planen . 



 
 
 
 
 

 

Alle Kosten, die uns aufgrund der Arbeiten für den Bau und den Betrieb 
der Baumaßnahme zum Beispiel; Stellung von Sicherheitsposten, 
Isolierarbeiten, Schutzmaßnahmen usw. entstehen sind uns auf Nachweis zu 
erstatten. 

Wir bitten um ihre Bestätigung,dass unsere Stellungnahme nebst Anlagen 
eingegangen ist und unsere Forderungen, die aus diesen Schreiben und der 
anliegenden Anweisung zum Schutz von Rohrleitungen und dazugehörigen 
Kabeln hervorgehen, anerkannt und beachtet werden. 

Wir weisen besonders darauf hin, dass die Zustimmung für Arbeiten im 
Leitungsbereich unter Beifügung von Plänen (Lagepläne, Grundrisse, 
Querprofile usw.) rechtzeitig, mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn 
der Arbeiten, bei der Creos Deutschland GmbH schriftlich zu beantragen ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nippon Gases Deutschland GmbH 
 
 
Anlagen: 
Schutzanweisung 
Planunterlagen 
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• Ministerium für Umwelt,
Klima, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz

1 2. Feb. 2024 
Ministerium für Umwelt Klima, 
Mobilität Agrar und Verbraucherschutz 
Keplerstraße 18 • 66117 Saarbrücken 

FIRU - Forschungs- und Informations-
Gesellschaft für Fach- und Rechtsfragen der 
Raum- und Umweltplanung mbH 
Bahnhofstraße 22 
67655 Kaiserslautern 
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A teilung D: Naturschutz, Forsten 

Zeichen: D/4 2401-0002#0573 
2024/006772 

Bearbeitung: Ulrike Petry 
Tel.: 0681/501-4727 
J:'ax: 
E-Mail: 

Datum: 

0681/501-4521 
forstbehoerde@umwelt.saarland.de 

ßebauungsplan Nr. 76 „Sondergebiet Co2-anne Stahlproduktion" im Bereich Stadt Dillingen, 

X"' in der Stadt Dillingen/Saar, Merziger Straße 51, 66763 Dillingen
Ihr Schreiben vom 15.11.2023 • 

 Stellungnahme der Forstbehörde vom 11.12.202_3

Hier: Ergänzung zur Stellungnahme vom 11.12.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

abweichend zu unserer o. g. Stellungnahme haben wir festgestellt, dass es außerhalb des 
Gleisbogens zu einer zusätzlichen Waldumwandlung mit einer Größe von ca. 0,5 ha im 
nördlichen Teil des Geltungsbereiches kommt (siehe grüne Fläche in der Abbildung). 

l(eplerstraj e 18 • 66117 Saarbrücken 
www.saarland.de 
Öffentlicher Personennahverkehr hilft unsere Umwelt zu schützen: 
Sie erreichen uns mit den Saartal-Linien 102, 105, 121, 123, 127, 128 (Haltestelle Gutenbergstraße bzw LuisenbrCicke) 



Diese Fläche ist nicht zum Erhalt festgesetzt; eine Waldumwandlung liegt bisher nicht vor. 
Nach § 8 Abs. 5 Landeswaldgesetz (LWaldG) muss die Waldumwandlung im Bebauungsplan 
behandelt werden. 

Weiterhin muss für diese Fläche nach § 9 LWaldG ein flächengleicher Ersatz im Rahmen einer 
Erstaufforstung einer Offenlandfläche erfolgen. 

Die an diesen Bereich angrenzenden Waldbereiche im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind 
als private Grünfläche dargestellt und zum Erhalt festgesetzt. 
Wenn der Wald, wie erläutert, erhalten wird, ist er im Bebauungsplan auch als Wald und nicht als 
private Grünfläche auszuweisen. 
Eine Ausweisung der Fläche als Grünfläche kommt einer Umwandlung von Wald nach § 8 
LWaldG gleich und geht mit einer Erstaufforstung im Flächenverhältnis 1:1 einher. 
Sollten die Flächen dennoch gerodet werden, kommt dies ebenfalls einer Waldumwandlung 
gleich und ist wiederum durch einen flächengleichen Ersatz auszugleichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

21,,.> JL,,·
Lukas Meyer 

2/2 



Stellungnahme zur Anfrage vom 20. November 2023 zum B-Plan-Entwurf und zur FNP-
Änderung „Sondergebiet CO2-arme Stahlproduktion“ – frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange für die o.a. Bauleitplanverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Das für die 
Bauleitplanverfahren ausschlaggebende Vorhaben „Power4Steel“ ist eines der zentralen Projekte 
im Saarland der industrie- und energietechnischen Transformation für eine grüne Stahlproduktion, 
mit dem Ziel einer CO2-Emissionsreduktion um 55 % bis 2030 und 80 % bis 2045. 
 
Die Standortsicherung für Betriebe der saarländischen Stahlwirtschaft fördert nicht nur den ohnehin 
in dieser Branche begonnenen wirtschaftlichen Strukturwandel, sondern wirkt insbesondere 
bezogen auf den landesbedeutsamen Arbeitsmarkt sowie die kommunalen Finanzen stabilisierend 
und bildet einen strukturpolitischen Impuls innerhalb der Region und des Landes hin zu einem 
stabilen und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort. 
 
Der Standortvorteil ist für die geplante Nutzung der ausgewiesenen Flächen, mit Verweis auf die 
Angaben in der Begründung des B-Plan-Entwurfs, ein herauszustellender Faktor für die Umsetzung. 
Denn durch die Nähe zum existierenden Stahlwerk entfällt zum einen ein vermehrter Raum- und 
Infrastrukturbedarf eines möglichen Alternativstandortes. Des Weiteren ist durch die Nähe der DRI-
Anlage zum EAF - durch kurze Transportwege und keine Nacherhitzung des heißen 
Eisenschwamms - der Energiebedarf weitaus geringer und die Energieeffizienz des 
Herstellungsprozesses höher. Dem von Seiten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport 
durchgeführten Zielabweichungsverfahren zu dem Vorranggebiet für Freiraumschutz des LEP 2004 
in diesem Bereich wurde daher zugestimmt. 
 
Die Standortwahl ist aus Sicht des MWIDE auch vor dem Hintergrund des anliegend geplanten 
Umspannwerks des Übertragungsnetzbetreibers Amprion zu bevorzugen, das die Stromversorgung 
der Anlagen infrastrukturell sichert, um vermehrte Eingriffe in die Umgebung und Energieverluste 
durch weitläufige Leitungstrassen zu vermeiden.  
 
Darüber hinaus sollen die funktionalen Ergänzungen des Nutzungsszenarios in Kapitel 7.1.2 
insbesondere in Hinblick auf die genannten Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
solarer Strahlungsenergie auf Dächern und an Fassaden zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
und zur grünen Transformation beitragen. In der Begründung wird dazu ausgeführt, dass diese 
funktionalen Ergänzungen gesicherter Teil des realistischen Nutzungsszenarios seien. Das MWIDE 
weist darauf hin, dass auch eine Festsetzung über den B-Plan möglich und damit nicht nur ein 
„Nutzungsszenario“ verbunden wäre. 
 
Das Vorhaben ist struktur- und industriepolitisch von herausragender Bedeutung. Durch die geplante 
Umstellung der Hochofenroute auf die Elektrolichtbogenroute, mit Einsatz von direktreduziertem 
Eisenschwamm, trägt das Projekt einen herausragenden Beitrag zum Transformationsprozess der 
saarländischen Industrie und deren Erhalt bei. Das Vorhaben sichert bestehende Arbeitsplätze und 
schafft zudem neue qualifizierte und zukunftsfähige Beschäftigungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 
wird der saarländische Wirtschaftsstandort direkt durch das Vorhaben wie auch mittelbar durch 
zuliefernde Wirtschaftszweige gestärkt. 
 
Auf Grund seiner Wichtigkeit soll das Vorhaben im Rahmen einer beantragten KUEBLL-Förderung 
mit einer Bundeszuwendung und Landesmitteln in maßgeblicher Weise finanziell gefördert werden. 
 
Von Seiten der Referate F/1 und F/2 des MWIDE bestehen darüber hinaus keine weiteren 
Anmerkungen. 
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